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rung auch im W iderspruch mit den wirtschaftlichen Interessen der Gegner, weil es die Erfüllung 
der von Deutschland übernommenen Verpflichtungen aufs schwerste gefährdet.

Die Deutsche Regierung ist seit langem bemüht gewesen, ihren Standpunkt bei den alliierten 
und assoziierten M ächten zur Geltung zu bringen. Der Stand dieser Verhandlungen liess anfangs 
November, wie der Schweizerischen Gesandtschaft mündlich mitgeteilt worden ist, die Hoffnung 
auf eine alsbaldige günstige Entscheidung berechtigt erscheinen.

Da die Schweizerische Regierung, wie das Auswärtige Am t mit Dank anerkennt, die schwierige 
Lage der Deutschen Regierung nicht verkannte und ferner gegen die Zulässigkeit des Goldauf
schlages, wenn er nur von allen ausländischen Staaten gleichmässig verlangt würde, de facto kei
nen W iderspruch erhoben hatte, glaubte die Deutsche Regierung annehmen zu dürfen, dass die 
von ihr erhoffte Lösung auch den W ünschen der Schweizerischen Regierung entsprechen würde. 
Das Auswärtige Amt darf hier einschalten, dass die Deutsche Regierung grundsätzlich der Ansicht 
ist, dass die in Handelsverträgen eingeräumte Meistbegünstigung den Vertragsstaaten nicht die 
Berechtigung gibt, gegen die Bestimmung des Gesetzes vom 21. Juli d.J. Einspruch zu erheben. 
Zur Zeit des Abschlusses des geltenden deutsch-schweizerischen Handelsvertrages waren die 
deutschen Zollabgaben in der damaligen deutschen W ährung, d.h. in Goldwährung zu entrichten. 
W enn auch die Zahlung der Abgaben damals in Papiergeld erfolgen konnte, so handelte es sich 
dabei um solches Papiergeld, das nach den damaligen deutschen Reichsgesetzen jederzeit von der 
Reichsbank und der ihr nachgeordneten Stellen in Gold eingelöst werden konnte und musste. 
Tatsächlich war daher zu dieser Zeit der Goldwert für die Höhe der Abgaben entscheidend. 
Das Gesetz vom 21. Juli d.J. bildet nur einen Ausgleich dafür, dass diese Einlösungspflicht 
der Reichsbank inzwischen durch die auf dem Kriegszustand beruhende Gesetzgebung aufge
hoben ist.

Von einer schriftlichen Mitteilung über den Stand der Angelegenheit glaubte das Auswärtige 
Am t bisher absehen zu sollen, da die Verhandlungen mit den alliierten und assoziierten Regie
rungen während des vergangenen Monats deren Entscheidung von Tag zu Tag erwarten Hessen.

Leider ist inzwischen in der Haltung der alliierten und assoziierten Mächte eine Änderung ein
getreten, so dass das von der Deutschen Regierung erwartete Ergebnis einstweilen nicht erzielt 
werden konnte.

In der Erkenntnis, dass der unerträgliche Zustand der Ungleichheit der Berechnung der Zollab
gaben im Interesse der deutschen W irtschaft und des Handels mit den neutralen Vertragsstaaten 
nicht mehr länger für ungewisse Dauer aufrechterhalten werden konnte, hat die Deutsche Regie
rung vor wenigen Tagen einen Gesetzesentwurf eingebracht, nach dem der Reichsfinanzminister 
ermächtigt sein soll, das Gesetz vom 21. Juli 1919 vorübergehend ausser Kraft zu setzen. Nachdem 
dieser Gesetzentwurf in Kraft getreten ist, hat das Reichsfinanzministerium von der Ermächtigung 
heute Gebrauch gemacht.

Das Auswärtige Am t beehrt sich noch hinzuzufügen, dass das Reichsfinanzministerium auf 
G rund der gleichen Ermächtigung heute angeordnet hat, dass die nach Artikel 269 Absatz 1 des 
Friedensvertrages vorgesehenen Vorkriegszölle von heute ab allgemein, also auch den neutralen 
Vertragsstaaten gegenüber in Anwendung gebracht werden sollen.
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Le Ministre de Suisse à Vienne, Ch.D. Bourcart, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

Copie
L T S  Wien, 17. Dezember 1919

Die hiesige Regierung ist nunmehr entschlossen, die bis jetzt noch gemein
schaftlichen liquidierenden Instanzen aufzuheben, und die ändern Successions-
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Staaten sollen ebenfalls auf den Abschluss der Tätigkeit der gemeinschaftlichen 
liquidierenden Ministerien dringen. Über die Modalitäten der Weiterführung 
der selbstverständlich noch nicht zu Ende geführten Liquidation ist man einzig 
noch nicht einig, doch ist vorauszusehen, dass eine Vereinbarung sehr bald 
getroffen worden sein wird.

Was speziell das liquidierende Ministerium des Äussern betrifft, so soll, höre 
ich, dasselbe unbedingt auf Ende Dezember aufhören zu existieren, zumal das
selbe beinahe nur noch der alten österreichisch-ungarischen Gesandtschaft in 
Bern zu Liebe bestehe. Die übrige Liquidation könnte das österreichische Staats
amt für Äusseres als Treuhänder übernehmen. Auch die liquidierende Gesandt
schaft in Bern soll nunmehr selbst endgültig aufgehoben werden, und im Staats
amte des Äussern soll das W ort gefallen sein, man werde schon Mittel und Wege 
finden, die schweizerische Regierung dazu zu bringen, dass sie sich mit dieser 
Aufhebung zufrieden gebe.

Man soll übrigens im österr. Staatsamte das Ausbleiben unserer Anerkennung 
von Tag zu Tag unliebsamer empfinden. Schweden, Norwegen, Dänemark, die 
Niederlande und der Heilige Stuhl haben die Republik Österreich offiziell aner
kannt, die Entente durch den Friedensvertrag eigentlich auch.

Andererseits weiss ich, dass die ungarische Regierung es nicht begreifen 
würde, wenn man noch länger zögern sollte, zu ihr wenigstens in de facto Bezie
hungen zu treten und einen de facto Vertreter in Bern (vorgeschlagen ist schon 
längst Baron Bornemisza) anzunehmen, nachdem doch die Entente jetzt das 
Ministerium Huszar als de facto Regierung anerkannt hat.

Was die offizielle Anerkennung der Republik Österreich anbetrifft, so habe 
ich mich schon in meinem Berichte vom 9. Oktober1 des langen und breiten über 
diese Frage geäussert. Seither ist beinahe die ganze auf Grund des Zuckerab
kommens von 19172 geschuldete Summe von 42 Millionen durch Österreich 
abgezahlt worden; es bleiben also nach der Finanz- und steuerpolitischen Seite 
hin nur noch die Fragen pendent, denen einmal mit der Anerkennungsfrage 
jeder innere Zusammenhang fehlt und deren Lösung sowieso noch so lange auf 
sich warten lassen kann, dass es schwer fallen dürfte, auch die Anerkennung so 
weit hinauszuschieben. Ich bin nämlich nicht davon überzeugt, dass der Druck, 
den wir in dieser Richtung hin durch Verschiebung der Anerkennung ausüben 
wollen, wirklich zum Ziele führe; ich befürchte vielmehr, dass diese Verzögerung 
unsererseits den guten Willen, uns möglichst entgegenzukommen, der entschie
den einmal vorhanden war, ungünstig beeinflussen könnte. — Allerdings wird für 
den Bundesrat in erster Linie der Stand der Vorarlberger-Angelegenheit für die 
Beurteilung der Anerkennungsfrage massgebend sein. Wenn sich, wie die heu
tigen Abendblätter melden, der Oberste Rat in Paris wirklich gegen eine Los
trennung Vorarlbergs von Österreich ausgesprochen haben sollte, so wäre die 
Frage wohl — momentan wenigstens — kaum im Sinne eines Anschlusses an die 
Schweiz zu lösen. Stimmt diese meine Ansicht mit der Ihrigen überein, so würde 
ich entschieden anraten, mit der Anerkennung nicht mehr länger zuzuwarten,

1. Cf. n° 106.
2. Sur cet accord, cf. EVD KW Zentrale 1914—1918/14—15; voir aussi n° 126, 142.
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sondern gute Miene mit dem bösen Spiel zu machen, denn ich kann mir nicht 
denken, dass ein weiterer Aufschub von praktischem Werte sein könnte; es läge 
dann vielmehr in unserem Interesse, die vorhandene Spannung durch einen 
«beau geste» aus der Welt zu schaffen.

Ist hingegen die Sache noch nicht so weit, und soll die Vorarlbergerfrage nicht 
als für die nächste Zeit ausgeschaltet betrachtet werden, so möchte ich doch 
anraten, auf den weiteren Bestand der liquidierenden Gesandtschaft in Bern 
nicht zu insistieren und den de facto Gesandtschaften von Österreich und 
Ungarn die Existenzmöglichkeit zu geben, in dem Sie ihnen Kuriere und das 
Chiffrieren bewilligen.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich vorderhand hier auch 
nur de facto Vertreter bin, und dass man mir, bei allzugrosser Strenge unserer
seits, schliesslich gleiche Behandlung wie dem österreichischen Vertreter in Bern 
angedeihen lassen könnte. Als ein freundlicher Akt würde dies von Seiten des 
Bundesrates kaum aufgefasst werden. Ich vermag aber in einer solchen Span
nung der Beziehungen keinen Vorteil für die Schweiz zu erblicken.

199
J.I. 6 1 /4

C O N S E I L  F É D É R A L  
Proposition du Chef du Département po litiqu e1

Geheim Bern, 18. Dezember 1919

I.

1. Die in dieser Aufzeichnung erwähnten Unterredungen vom Juli 1918 fan
den ohne Mitwirkung und ohne Wissen des Vorstehers des politischen Departe
ments statt. Ich wurde davon nachträglich von Herrn Minister Sulzer in Kenntnis 
gesetzt, der mir darüber aus eigenem Antrieb berichtete.

2. Die «Aufzeichnung» enthält folgenden Passus: «Auf eine Anfrage Baron 
Rombergs über etwaige Friedensaussichten äusserte sich der Gesandte Sulzer 
dahin, dass er seinen frühem Gedanken einer Unterredung between gentlemen 
fallen lassen müsse». Auf diese Stelle hat sehr wahrscheinlich folgende Mittei
lung Bezug, die Herr Minister Sulzer mir machte: In einer oder mehreren der 
erwähnten Unterredungen sei Herrn Sulzer nahegelegt worden, eine vertrauliche 
Besprechung zwecks Anbahnung des Friedens zwischen offiziösen Vertrauens
männern der Parteien zu vermitteln. Es ist mir in diesem Moment nicht gegen
wärtig, ob gemeint waren Vertreter der Entente oder Vertreter Amerikas, die 
mit den Vertretern Deutschlands konfidentiell hätten unterhandeln sollen. Auf
gefallen ist mir damals, dass dabei von Herrn von Romberg die Ansicht geäussert 
wurde, es sei besser von dieser Sache mit Herrn Bundesrat Calonder nicht zu 
reden.

1. Le document est intitulé: Bemerkungen und Antrag des politischen Departements zur «Auf
zeichnung» des auswärtigen Herrn Müller [cf. n° 182]über die Unterredungen und diplomati
schen Besprechungen zwischen Herrn Bundesrat Schulthess, Minister Romberg, Minister Sul
zer und Dr. Adolf Müller, die während des Jahres 1918 statt gefunden haben.
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